
Änderungsantrag zur Beitragsfreistellung bzw. Wiederinkraftsetzung und 
Zuzahlung für Direktversicherungen 

Arbeitgeber

Arbeit- 
nehmer

Änderungs-
termin

Beitrags
freistellung

Wiederauf- 
nahme der Bei-
tragszahlung

Einmalige 
Zuzahlung

Name, Firma

Name, Vorname Kundennummer der Provinzial Kundennummer der Sparkasse

Zu welchem Termin soll die Beitragsänderung wirksam werden?

Beitrag ZahlungsperiodeEUR 1 /            -jährlich

 � Wiederaufnahme der Beitragszahlung*

Beitragsfreistellung*   

Beitragsfreistellung wegen Elternzeit**

*�Wiederaufnahme der Beitragszahlung innerhalb von 2 Jahren außer bei NKRD / NKRZ – 5 Jahre und FRHD ab TW 2021 3 Jahre. 
Falls eine Berufs- oder Risiko-Zusatzversicherung eingeschlossen ist, ist eventuell eine Gesundheitsprüfung bei Wiederaufnahme der Beitragszah-
lung erforderlich.

  Wiederaufnahme der Beitragszahlung mit gleichem Beitrag innerhalb von spätestens 3 Monaten nach Elternzeit**

Wir bestätigen,
dass seit Beginn der Elternzeit und bis zum Ende der Elternzeit keine Berufsunfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit der versicherten Person vor-
gelegen hat oder vorliegt. Es ist bis jetzt kein Antrag auf Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit gestellt worden.

Folgen mehrere Elternzeiten aufeinander und sind die Elternzeiten nicht mehr als 3 Monate unterbrochen, kann die Wiederaufnahme der Bei-
tragszahlung nach Ablauf der Gesamtelternzeit erfolgen. 

Bitte beachten Sie:
Personen, die in keinem Arbeitsverhältnis stehen, haben auch keinen Anspruch auf Elternzeit. Elternzeit ist daher für Selbstständige, Haus-
frauen und -männer, erwerbslose Studenten, Schüler, Arbeitslose, Ehrenamtliche und Absolventen eines freiwilligen sozialen oder ökologischen 
Jahres (FSJ, FÖJ) ausgeschlossen. Somit gelten die allgemeinen Regelungen zur Wiederaufnahme.

Kundennummer der Provinzial Kundennummer der Sparkasse

Änderung

Versicherungsnummer Vermittler-Nr. Anmelderegisternummer Vorgangsnummer

Neu

Zur Ablage

Hinweise zur Besteuerung und Sozialversicherung
Lohnsteuerfrei nach § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG) sind Beiträge des Arbeitgebers aus dem ersten Dienstverhältnis, soweit sie insge-
samt im Kalenderjahr 8 % der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung (BBG) nicht übersteigen. Werden 
Beiträge nach § 40b EStG, in der am 31.12.2004 geltenden Fassung, pauschal lohnversteuert, werden diese auf den Dotierungsrahmen angerechnet. 
Das gilt nicht für nach § 100 EStG geförderte Beiträge des Arbeitgebers. Diese sind zusätzlich steuerfrei. 
Die Beiträge sind bis zu einer Höhe von 4 % der BBG sozialversicherungsfrei. Beiträge nach § 100 EStG werden angerechnet.
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung unterliegen grundsätzlich der Beitragspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.

Stand 04.2021

Unterschriften

Ort, Datum 

Ort, Datum 

Stempel / Unterschrift des Arbeitgebers (Versicherungsnehmer/in)

Unterschrift des Arbeitnehmers (Versicherte Person)

Provinzial NordWest Lebensversicherung AG
Amtsgericht Kiel HRB 5705
USt.-ID-Nr. DE 134859008
Vers.-St.-Nr. 800 V 200 0004 5633

 Finanzgruppe

Postanschrift: 24097 Kiel
Hausanschrift: Sophienblatt 33, 24114 Kiel
www.provinzial.de

Bankverbindung: Förde Sparkasse
IBAN DE30 2105 0170 1400 2501 04
BIC NOLADE21KIE

Vorstand:  
Dr. Wolfgang Breuer (Vorsitzender),
Patric Fedlmeier (stv. Vorsitzender), 
Sabine Krummenerl, Guido Schaefers, 
Dr. Ulrich Scholten

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Georg Lunemann

Vermittler 1 VM 1 Vermittler 2 VM 2 Koop-KZ Übervermittler 1 Übervermittler 2

Zuzahlungsbetrag 

Zuzahlungen sind möglich
– nicht bei Direktversicherungen nach § 40b EStG
– bei ARD / AVD mit Vertragsabschluss bis 2007 während der Beitragszahlungsdauer – 100 €
– bei ARD / AVD mit Vertragsabschluss ab 2008 bis 2012 vor Beginn der Abrufphase – 100 €
– bei ARD / AVD mit Vertragsabschluss ab 2012 vor Beginn der Abrufphase – 500 €
– bei FRHD vor TW 2021 bis 5 Jahre vor Beginn der Rentenzahlung – 500 €
– bei NKRD / NKRZ bis TW 2017 bis zum Beginn der Rentenzahlung – 500 €
– ab TW 2021 einheitlich für alle Tarife bis zum Beginn der Rentenzahlung – 250 €

EUR
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